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Präambel

Der Senat verfolgt mit dem erstmals 1991 erlasse-
nen und jetzt veränderten Rahmenplan das Ziel, das
Gleichheitsgebot des Grundgesetzes und Landes-
gleichstellungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen mit Hilfe positiver Maßnahmen zuguns-
ten von Frauen umzusetzen.
Die Universität wirkt auf eine demokratische Ge-
schlechterkultur hin und unterstützt die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen an Studium, Wissen-
schaft und Forschung, bei der Selbstverwaltung und
in allen Beschäftigungsbereichen. Zur Umsetzung
des Gleichstellungsauftrages fördert sie die Ge-
schlechterkompetenz bei der Entwicklung von Kon-
zepten und Verfahren auf allen Ebenen und in allen
Phasen durch alle an den Entscheidungsprozessen
Beteiligten.
Bei allen Maßnahmen soll der Gesichtspunkt der
Geschlechtergerechtigkeit beachtet werden (Gender
Mainstreaming).
Die Regeln „Fairer Umgang“ sollen für alle Univer-
sitätsmitglieder Grundlage für den Umgang mitein-
ander sein.
Schwerbehinderte Menschen, insbesondere Frauen,
werden durch die Universität besonders berücksich-
tigt.

Der Senat hält als Grundsatz für die Umsetzung des
Rahmenplans fest: Förderung der Gleichstellung von
Frauen und Männern und Abbau von Benachteili-
gungen sowie Schaffung gleicher Entwicklungsmög-
lichkeiten für Frauen ist Aufgabe aller Mitglieder
und Angehörigen der Universität, insbesondere von
Universitäts- und Fakultätsleitungen sowie anderen
Personalverantwortlichen.
Der Senat ruft alle Selbstverwaltungsgremien der
Fakultäten und Einrichtungen sowie die Verwaltung
der Universität auf, bei der Umsetzung dieses Rah-
menplans mit der Gleichstellungsbeauftragten und
den Gleichstellungsbeauftragten in den jeweiligen
Bereichen eng zu kooperieren und deren Arbeit
nach Kräften zu unterstützen.
Der Senat hält konkrete Ziel- und Zeitvorgaben für
ein wirksames Instrument, um die Gleichstellung
von Frauen und Männern zu verwirklichen. Er for-
dert alle Berufungs-, Stellenbesetzungskommissio-
nen und Personalverantwortlichen auf, daran mit-
zuwirken, dass die Ziel- und Zeitvorgaben in ihren
Bereichen erreicht werden.
Auf der Basis dieser Grundsätze beschließt der Senat
den folgenden Rahmenplan zur Gleichstellung von
Frauen und Männern, der sich insbesondere kon-
kretisiert in den Gleichstellungsplänen der Fakultä-
ten und Einrichtungen sowie dem universitätsweiten
Gleichstellungsplan für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Technik und Verwaltung.

BestandsaufnahmeBestandsaufnahmeBestandsaufnahmeBestandsaufnahme

Beschäftigte zum Stand
31.12.200531.12.200531.12.200531.12.2005

Personalkategorien

M w w%
C4/W3C4/W3C4/W3C4/W3 126126126126 24242424 16161616

C3/W2C3/W2C3/W2C3/W2 56565656 18181818 24242424

C2C2C2C2 29292929 10101010 26262626

C1C1C1C1 44444444 18181818 29292929

W1W1W1W1 7777 2222 22222222
A13-A16A13-A16A13-A16A13-A16 105105105105 25252525 19191919

BAT BAT BAT BAT IIa-IIIa-IIIa-IIIa-I
UnbefristetUnbefristetUnbefristetUnbefristet

62626262 37373737 37373737

BAT BAT BAT BAT IIa-IIIa-IIIa-IIIa-I
Befristet-HaushaltBefristet-HaushaltBefristet-HaushaltBefristet-Haushalt

236236236236 147147147147 38383838

BAT BAT BAT BAT IIa-IIIa-IIIa-IIIa-I
Befristet-DrittmittelBefristet-DrittmittelBefristet-DrittmittelBefristet-Drittmittel

225225225225 151151151151 40404040

WHKWHKWHKWHK 125125125125 116116116116 48484848

SHKSHKSHKSHK 591591591591 690690690690 54545454

BestandsanalyseBestandsanalyseBestandsanalyseBestandsanalyse

In den zurückliegenden 3 Jahren wurde im profes-
soralen Bereich insgesamt eine Steigerung des Frau-
enanteils von 15,8 % auf 18,8 % erreicht. Zum
Stichtag waren 10 Professorinnen mehr beschäftigt
als vor 3 Jahren. Bei den Juniorprofessuren ist die
Zahl der Frauen zwar unverändert geblieben, der
prozentuale Anteil jedoch zurückgegangen, so dass
die Zielvorgabe von 40 % nicht erreicht werden
konnte. Ein Grund hierfür ist, dass diese neue Per-
sonalkategorie nur sehr langsam Akzeptanz gewinnt,
insgesamt wurden in den letzten 3 Jahren nur 3
Stellen besetzt. In der Gruppe der wiss. Mitarb.
(A13-A16 und vergleichbare Angestellte) gleichen
sich Zu- und Abnahme des Frauenanteils innerhalb
der verschiedenen Kategorien im wesentlichen aus,
so dass hier insgesamt keine große Veränderung zu
verzeichnen ist. Grund hierfür ist allerdings auch,
dass ca. ¼ der Stellen auf Dauer besetzt ist und
schon von daher keine Veränderung erfolgt. Eine
deutliche Steigerung des Frauenanteils ist hingegen
bei den stud. Hilfskr. von 49 % auf 54 % erfolgt.
Insgesamt wurde somit die Zielvorgabe des letzten
Rahmenplans, den Frauenanteil in allen Statusgrup-
pen deutlich zu erhöhen, nur teilweise erreicht.
Die im Rahmenplan enthaltenen Maßnahmen sind
weitestgehend umgesetzt und haben sich insgesamt
als sinnvoll erwiesen. Besondere Verstärkung hat
der Bereich „Vereinbarkeit von Familie, Studium
und Beruf“ erfahren.
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ZielvorgabenZielvorgabenZielvorgabenZielvorgaben

Die Universität setzt sich weiterhin das Ziel einer
allgemeinen Förderung des weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchses, um in allen Statusgrup-
pen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, den
Frauenanteil deutlich zu erhöhen. Hierbei soll der
Gruppe der dauerhaft im Beamten- oder Angestell-
tenverhältnis beschäftigten wiss. Mitarb. besondere
Beachtung zukommen. Für den Bereich der Junior-
professuren und die neuen Personalkategorien nach
dem Hochschulfreiheitsgesetz setzt sich die Univer-
sität insgesamt das Ziel, universitätsweit 40 % dieser
Stellen mit Frauen zu besetzen.
Zur Aufrechterhaltung von insgesamt 6 Netzwerk-
professuren an der Universität Bielefeld soll die im
Jahr 2004 umgewidmete Netzwerkprofessur wieder
eingerichtet werden.
Für den Bereich der Mitarbeiterinnen in Technik
und Verwaltung gelten die Zielvorgaben des univer-
sitären MTV-Gleichstellungsplans.

I. I. I. I. Abbau strukturbedingter NachteileAbbau strukturbedingter NachteileAbbau strukturbedingter NachteileAbbau strukturbedingter Nachteile

    1. Stellenausschreibungen1. Stellenausschreibungen1. Stellenausschreibungen1. Stellenausschreibungen

1.1 Alle Stellen sind grundsätzlich auszuschreiben.
Die Universität Bielefeld veröffentlicht grundsätzlich
auch alle Stellenausschreibungen des wissenschaftli-
chen Bereichs auf ihrer Homepage im Internet.
Andere Beschäftigungsmöglichkeiten sollen in ge-
eigneter Form bekannt gemacht werden.

1.2 In die Stellenausschreibung sind eine umfassen-
de Aufgabenbeschreibung und entsprechende Qua-
lifikationsanforderungen aufzunehmen. Bei jeder
Stellenausschreibung soll geprüft werden, ob ge-
schlechtsspezifische Aspekte (bzgl. des Inhalts der
Stelle), Kompetenzen und Erfahrungen in die Stel-
lenausschreibung aufgenommen werden sollten.

1.3 Bei Stellenausschreibungen ist in Besoldungs-
und Vergütungsgruppen, in denen Frauen unter-
repräsentiert sind, folgender Satz aufzunehmen:
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich er-
wünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewer-
bers liegende Gründe überwiegen.

1.4 Soweit Personen gezielt angesprochen und zur
Bewerbung aufgefordert werden, sind Frauen in
gleicher Weise zu berücksichtigen.

 2. Stellenbesetzungen2. Stellenbesetzungen2. Stellenbesetzungen2. Stellenbesetzungen

2.1 Besetzung von Professuren

2.1.1 Bei der Besetzung von Professuren soll jede
Berufungskommission zur Hälfte mit Frauen besetzt
sein. Ist dies aus zwingenden Gründen nicht mög-
lich, sind die Gründe aktenkundig zu machen. Jeder
Berufungskommission müssen mindestens zwei
Frauen, darunter eine Wissenschaftlerin, angehören.
In Fächern, in denen keine oder nicht ausreichend
Wissenschaftlerinnen vertreten sind, können Wis-

senschaftlerinnen aus benachbarten Fächern der
Hochschule oder Professorinnen gleicher oder be-
nachbarter Fächer von anderen Hochschulen in die
Berufungskommission gewählt werden.

2.1.2 In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsen-
tiert sind, sind mindestens ebenso viele Frauen wie
Männer oder alle Bewerberinnen einzuladen, wenn
sie die geforderte Qualifikation für die Besetzung
des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes
erfüllen.

2.1.3 Bei der Vorlage an die Rektorin/den Rektor
wird dem Berufungsvorschlag eine Liste aller Be-
werberinnen und Bewerber mit Angaben über Alter,
wissenschaftliche Qualifikation (Studium, Promoti-
on, zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, fach-
qualifizierende Tätigkeiten) und derzeitige Stellung
beigefügt. Werden in einem Berufungsvorschlag
keine Frauen berücksichtigt oder liegt ein Sonder-
votum oder eine schriftliche Stellungnahme der
Gleichstellungsbeauftragten zugunsten einer Bewer-
berin vor, so nimmt die Fakultät hierzu Stellung.

2.2 Besetzung von Stellen des übrigen wissenschaft-
lichen Personals, der Mitarbeiterinnen in Technik
und Verwaltung sowie der studentischen und wis-
senschaftlichen Hilfskräfte
2.2.1 Die Hochschullehrerin/der Hochschullehrer
oder die Leiterin /der Leiter einer Einrichtung, der
oder dem die Stelle zugeordnet ist, hat das Vor-
schlagsrecht für die Besetzung (bzw. Beförderung
oder Höhergruppierung) einer Stelle. Die oder der
Vorschlagsberechtigte hat in dem in 2.1.2 geregel-
ten Umfang Vorstellungsgespräche durchzuführen.

2.2.2 Falls Gremien für die Aufgaben nach 2.2.
besonders gebildet werden, handelt es sich um
Auswahlkommissionen im Sinne des § 9 Abs.2 Lan-
desgleichstellungsgesetz. Dem gemäß sollen diesen
Gremien zur Hälfte Frauen angehören.

2.2.3 Solange der Anteil der weiblichen studenti-
schen und wissenschaftlichen Hilfskräfte in der Fa-
kultät/Einrichtung unter einer 50 % - Quote liegt
und keine Frau als Hilfskraft eingestellt werden soll,
ist der Dekanin/dem Dekan eine Liste der Bewerbe-
rinnen und Bewerber vorzulegen und die Nichtbe-
rücksichtigung von Bewerberinnen zu begründen.

2.2.4 Für die Besetzung von Stellen im Bereich der
Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung gilt der
universitäre MTV-Gleichstellungsplan.

2.2.5 Bei  Stellenbesetzungsverfahren ist die Gleich-
stellungsbeauftragte zu beteiligen.

2.2.6 Erhebt die Gleichstellungsbeauftragte gegen
die beabsichtigte Maßnahme Bedenken, so ist ihre
Stellungnahme von der entscheidenden Stelle zu
berücksichtigen. Das Widerspruchsrecht der Gleich-
stellungsbeauftragten bleibt davon unberührt.
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3.3.3.3. Verbesserung der QualifizierungschancenVerbesserung der QualifizierungschancenVerbesserung der QualifizierungschancenVerbesserung der Qualifizierungschancen
sowie Fort- und Weiterbildung von Frauensowie Fort- und Weiterbildung von Frauensowie Fort- und Weiterbildung von Frauensowie Fort- und Weiterbildung von Frauen

3.1 Die Universität strebt an, insbesondere auch
Frauen durch Fort- und Weiterbildung weiter zu
qualifizieren. Ziel der Fort- und Weiterbildung ist
sowohl die Erfüllung sich ändernder Anforderungen
auf dem gegenwärtigen Arbeitsplatz als auch die
Weiterqualifizierung für höherwertige Stellen oder
Berufsfelder. Es ist Aufgabe aller Vorgesetzten, ins-
besondere auch Frauen zur Fortbildung aufzufor-
dern.

3.2 Bei regelmäßigen oder längerfristigen Fortbil-
dungen soll eine Entlastung am Arbeitsplatz ge-
währleistet werden. Die Veranstaltungen sollen so
durchgeführt werden, dass Beschäftigte, die Kinder
betreuen, pflegebedürftige Angehörige versorgen
und/oder Teilzeitbeschäftigte sind, teilnehmen kön-
nen.

3.3 Die Universität sorgt dafür, dass  Fort- und
Weiterbildungsangebote so gestaltet werden, dass
sie in den Inhalten und in der didaktischen Aufbe-
reitung sowie ggf. durch neue Formen verstärkt
Frauen ansprechen.

3.4 Die Universität Bielefeld wirkt bei der Erstellung
von externen Fortbildungsprogrammen des Landes
darauf hin, dass weitere Angebote zur qualifizierten
beruflichen Fortbildung von Frauen erarbeitet und
familienfreundlich, insbesondere arbeitsplatznah,
angeboten werden.

3.5 Die Universität berichtet jährlich getrennt nach
Statusgruppen über die Teilnahmequote von Frauen
an Fortbildungsveranstaltungen und sorgt dafür,
dass Frauen gleichermaßen wie Männer bei den
Veranstaltungen repräsentiert sein können. Die
Universität veröffentlicht getrennt nach Statusgrup-
pen und Geschlecht eine „Fortbildungsstatistik“ (Art
der Veranstaltungen und deren Kosten).

3.6 Im Rahmen des internen Fortbildungspro-
gramms der Universität Bielefeld werden Angebote
zur Qualifizierung des weiblichen Personals ausge-
bracht mit dem Ziel, Frauen gleiche Chancen in der
beruflichen Entwicklung zu ermöglichen.

3.7 Die Universität Bielefeld bietet Veranstaltungen
an, die die Benachteiligung von Frauen in Arbeits-
beziehungen speziell an Hochschulen thematisieren
und Wege der Nachteilsbeseitigung zeigen. Bei der
inhaltlichen Gestaltung von Fortbildungsprogram-
men ist der Themenbereich "Gleichstellung von
Frauen und Männern" vor allem bei Veranstaltun-
gen, die sich an Beschäftigte in Organisations- und
Personalabteilungen sowie in Vorgesetztenpositio-
nen richten, und Veranstaltungen, die auf die Über-
nahme von Führungspositionen vorbereiten sollen,
zu berücksichtigen.

3.8 Frauen sollen im gleichen Umfang wie Männer
als Referentinnen eingesetzt werden. Für Veran-
staltungen, die sich hauptsächlich an Frauen richten,
sollen vorrangig Frauen als Referentinnen gewonnen
werden.

3.9. Die Universität stellt Fortbildungsmaßnahmen
insbesondere für Beschäftigte bereit, deren berufli-
che Orientierung und Perspektive sich aufgrund der
technischen Entwicklung oder aufgrund von Organi-
sationsentscheidungen verändert.

4.4.4.4. Vereinbarkeit von Familie, Studium undVereinbarkeit von Familie, Studium undVereinbarkeit von Familie, Studium undVereinbarkeit von Familie, Studium und
BerufBerufBerufBeruf

Die Universität Bielefeld setzt sich auch im Rahmen
der Auditierung als „Familiengerechte Hochschule“
dafür ein, die Vereinbarkeit von Familie, Studium
und Beruf zu fördern.

4.1 Die Beschäftigung von Mitgliedern und Ange-
hörigen der Universität Bielefeld wird im Rahmen
der rechtlichen und dienstlichen Möglichkeiten so
gestaltet, dass die Bereiche Familie und Beruf ohne
Nachteile für Frauen zu vereinbaren sind. Teilzeitbe-
schäftigten sind die gleichen beruflichen Ent-
wicklungs- und Fortbildungschancen einzuräumen
wie Vollzeitbeschäftigten. Bei der Terminierung von
Sitzungen der Selbstverwaltungsgremien soll auf die
üblichen Arbeitszeiten der Mitglieder des Gremiums
Rücksicht genommen werden.

4.2 Mutterschutzfristen und Erziehungszeiten sowie
Teilzeitbeschäftigungen werden bei Einstellungs-,
Berufungs- und Beförderungsverfahren sowie im
Hinblick auf Qualifikationszeiten für die Gesamtbe-
urteilung der Person berücksichtigt. Zur Aufrechter-
haltung des Kontaktes und Vorbereitung des Wie-
dereinstiegs in den Beruf sollen aus familiären
Gründen beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bei der Wahrnehmung von Urlaubs- oder
Krankheitsvertretungen bevorzugt berücksichtigt
werden. Außerdem werden sie über die Möglichkeit
der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
während des Beurlaubungszeitraumes informiert.

4.3. Entstehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(einschließlich beurlaubten) durch die Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen notwendige Kosten für
die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren, so
werden diese von der Universität übernommen.
Dies ist den Betreffenden bekannt zu geben.

4.4 Die Möglichkeiten der Nichtanrechnung von
Mutterschutzfristen und Erziehungszeiten auf be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse werden im Rah-
men des geltenden Rechts ausgeschöpft.

4.5 Insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftler in den naturwissen-
schaftlichen Fächern soll während erziehungsbe-
dingter Beurlaubungszeiten der Zugang zu For-
schungslabors erhalten bleiben. Dies soll in den
Gleichstellungsplänen der entsprechenden Fakultä-
ten umgesetzt werden.

4.6 Neben den bereits bestehenden Kindertages-
stätten für Studierende und Beschäftigte fördert die
Universität weiterhin aktiv eine ausreichende und
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderbetreu-
ungsplätzen. Sie erwartet von allen Mitgliedern und
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Angehörigen Vorschläge zu modellhaften, universi-
tätsinternen Lösungen der Kinderbetreuungsprob-
lematik.

4.7 Die Universität Bielefeld stellt in ausreichendem
Umfang geeignete, gut erreichbare und entspre-
chend ausgestattete Räume für (ruhebedürftige)
Schwangere und stillende Mütter sowie zur Versor-
gung von Babys und Kleinkindern durch die Betreu-
ungspersonen bereit und sorgt für eine entspre-
chende Beschilderung.
4.8 Für Studierende mit Kind(ern) sind fakultäts-
übergreifend Informations- und Beratungsangebote
zur Vereinbarkeit von Studium und Kindererziehung
bereitzustellen.

4.9 Die Fakultäten tragen durch studienorganisatori-
sche Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Studium und Kindererziehung bei. Dazu gehört ein
Mindestangebot von Pflicht- und Wahlpflichtveran-
staltungen zu den Öffnungszeiten von Kinder-
betreuungseinrichtungen (in der Regel 8.00 – 16.00
Uhr), soweit nicht zwingende sachliche und/oder
räumliche Gründe dem entgegenstehen.

4.10. Im Rahmen der Modularisierung und Neu-
strukturierung des Studiums achten die Fakultäten
darauf, dass studierenden Eltern keine Nachteile
entstehen (u.a. regelmäßiges Angebot von Modu-
len, Nachholtermine für Klausuren und Prüfungen
z.B. bei Krankheit von Kindern).

4.11 Die Universität setzt sich dafür ein, Benachtei-
ligungen von Studierenden mit Kind aufgrund der
Einführung von Studienkonten und –gebühren ent-
gegenzuwirken. Die Universität informiert und berät
zeitnah und regelmäßig alle Studierenden über die
geltenden gesetzlichen Regelungen.

II. Maßnahmen für StudentinnenII. Maßnahmen für StudentinnenII. Maßnahmen für StudentinnenII. Maßnahmen für Studentinnen

1. Die Universität Bielefeld wählt in allen Studien-
und Prüfungsordnungen Formulierungen, die so-
wohl für Frauen als auch für Männer gelten. Prü-
fungsverfahren müssen die Inanspruchnahme der
gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der
Elternzeit ermöglichen.

2. Die Universität Bielefeld ist sich bewusst, dass
geschlechtsspezifische Wahrnehmung und Kommu-
nikation das Lehr- und Lernverhalten beeinflusst
und fordert die Lehrenden auf, sich dieser Prozesse
zu vergegenwärtigen. Fortbildungen zu geschlechts-
spezifischen Lehrprozessen werden in hochschuldi-
daktischen Veranstaltungen angeboten. Fragen der
Gleichbehandlung sind Bestandteil von Lehrevalua-
tionen.

3. Fakultäten, in deren Studiengängen Frauen un-
terrepräsentiert sind, ergreifen angemessene Maß-
nahmen, um den Anteil der Studentinnen in ihren
Bereichen wesentlich zu erhöhen (z.B. Informati-
onstage für Schülerinnen, Beratungsnetz für Abitu-
rientinnen). Die Universität Bielefeld unterstützt die
Aktivitäten der Fakultäten durch geeignete Öffent-
lichkeitsarbeit.

4. In allen Studiengängen sind  nach Möglichkeit
Tutorien für Studentinnen einzurichten. Insbeson-
dere in den Fakultäten und Abteilungen, in denen
der Frauenanteil bei den Absolventen um mehr als
10% unter dem Frauenanteil an den Anfängerinnen
und Anfängern liegt, sollen regelmäßig Tutorien für
Studentinnen angeboten werden. Diese sind von
Frauen zu betreuen.

5. Für Studentinnen sind speziell auf die Belange
von Frauen ausgerichtete fachspezifische und fach-
übergreifende Informations- und Beratungsangebote
zur Studien- und Berufsplanung, sowie zu Proble-
men des Berufseinstiegs bereitzustellen, die auch
eine wissenschaftliche Laufbahnberatung einschlie-
ßen (z.B. Aufbau eines Expertinnen-Beratungsnetzes
für Hochschulabsolventinnen).

6. Für Studentinnen sollen durch die fachkundigen
Einrichtungen regelmäßig Veranstaltungen zur fa-
kultätsübergreifenden Qualifizierung angeboten
werden, beispielsweise Bewerbungstraining, Rheto-
rik- und Computerkurse, Kreatives Schreiben, Zeit-
management, Umgang mit Leitungsfunktionen.
Diese Kurse sollen unter Leitung von Referentinnen
angeboten werden.

7. Kooperationsverträge mit Industriebetrieben,
Verwaltungen etc. werden abgeschlossen mit dem
Ziel, Ferienpraktika- und -arbeitsplätze für Studen-
tinnen in ausreichender Zahl anzubieten.

8. Solange hauptberuflich tätige Wissenschaftlerin-
nen zur Abnahme von Prüfungen nicht zur Verfü-
gung stehen, sollen die Fakultäten insbesondere
weiblichen Lehrbeauftragten die Prüfungsberechti-
gung erteilen.

III. Maßnahmen für WissenschaftlerinnenIII. Maßnahmen für WissenschaftlerinnenIII. Maßnahmen für WissenschaftlerinnenIII. Maßnahmen für Wissenschaftlerinnen

1. Die Universität Bielefeld sieht die Förderung von
Wissenschaftlerinnen vorrangig durch ihre Integrati-
on in den alltäglichen Forschungs- und Lehrbetrieb
und durch die verstärkte Berücksichtigung bei der
Stellenvergabe verwirklicht. Die Fakultäten und
Einrichtungen sind aufgefordert, eine Personalent-
wicklung im Bereich des wissenschaftlichen Nach-
wuchses zu betreiben, die Wissenschaftlerinnen
einen offenen und transparenten Zugang zu Stellen
und Karrierepfaden ermöglicht.
2. Die Fakultäten sollen jährlich transparente Stel-
lenpläne fakultätsöffentlich bekannt machen und
absehbar freiwerdende Stellen frühzeitig (im Regel-
fall 3 Monate) mit den jeweiligen Anforderungspro-
filen ausschreiben. Qualifizierte und geeignete Frau-
en sind gezielt anzusprechen. Den Fakultäten wird
empfohlen, bei Berufungsverfahren (einschließlich
Juniorprofessuren) fachspezifische Datenbanken zur
Gewinnung von Professorinnen abzufragen. Weiter-
hin können Fakultäten zur effektiveren Förderung
von Wissenschaftlerinnen ein Frauennetzwerk auf-
bauen.

3. Die Universität Bielefeld macht sie es sich zur
Aufgabe, zusätzliche Promotionsstipendien für Frau-
en einzuwerben. Sie wirkt darauf hin, dass 50% der
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zur Verfügung stehenden Stipendien an Frauen
vergeben werden, sofern ausreichend Bewerberin-
nen mit gleicher Qualifikation / Förderungswürdig-
keit zur Verfügung stehen.

4. Die Universität wirkt darauf hin, dass Promoti-
onsstipendien durch Elternzeit oder Beurlaubung
aus familiären Gründen unterbrochen und im voll-
ständigen Umfang fortgesetzt werden können.

5. Die Universität Bielefeld fordert die Fakultäten
und Einrichtungen auf, Frauen stärker und durch-
gängiger in ihrer Karriereplanung zu unterstützen
und zu ermutigen. Dazu ermitteln die Fakultäten
und Einrichtungen, welche Bedingungen Frauen von
einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung ab-
halten und entwickeln Gegenmaßnahmen.

6. Die Fakultäten und Einrichtungen informieren
insbesondere Studentinnen und Promovendinnen
über Möglichkeiten zur Qualifizierung und motivie-
ren sie, diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Weiter
sind sie gehalten, Frauen im Hinblick auf organisa-
torische und finanzielle Voraussetzungen die glei-
chen Chancen zu eröffnen, sich mit Arbeitsergebnis-
sen auf Tagungen, in Publikationen und Forschungs-
aufenthalten im In- und Ausland darzustellen.

7. Die Fakultäten und Einrichtungen berichten dem
Rektorat einmal jährlich, in welchem Umfang Mittel
für Forschungsprojekte zugewiesen werden, die von
Frauen geleitet werden.

8. Die Hochschulleitung setzt sich dafür ein, dass im
Rahmen der W-Besoldung und der Evaluation von
Juniorprofessuren gleiche Chancen für Frauen und
Männer sichergestellt und geschlechtergerechte
Regelungen für die Universität Bielefeld  konkreti-
siert werden.

 IV. Maßnahmen für Mitarbeiterinnen in Technik IV. Maßnahmen für Mitarbeiterinnen in Technik IV. Maßnahmen für Mitarbeiterinnen in Technik IV. Maßnahmen für Mitarbeiterinnen in Technik
und Verwaltungund Verwaltungund Verwaltungund Verwaltung

1. Für die Mitarbeiterinnen in Technik und Verwal-
tung wird ein universitätsweiter (eingeschlossen
Fakultäten, Einrichtungen und Verwaltung) Gleich-
stellungsplan gemäß VIII. erstellt. Darüber hinaus
gelten folgende Maßnahmen:

2. Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung
sollen über Anforderungsprofile von Stellen und
Qualifikationsmöglichkeiten so frühzeitig informiert
werden, dass Chancengleichheit für ihre berufliche
Karriereplanung gegeben ist. Die Universität veröf-
fentlicht jährlich, spätestens zum Jahresende einen
Überblick über die im Laufe der nächsten fünf Jahre
voraussichtlich wiederzubesetzenden Stellen mit
den dann zu erwartenden Anforderungsprofilen.

3. Die erforderlichen Fort- und Weiterbildungsan-
gebote werden von der Universität bei internen und
externen Anbietern recherchiert, veröffentlicht und
in geeigneter Weise Frauen zugänglich gemacht.
Wenn über die bestehenden Angebote hinausge-
hender Bedarf besteht, setzt sich die Universität für

ein entsprechendes internes oder externes Angebot
ein.

4. Um die Aufstiegsmöglichkeiten der Mitarbeite-
rinnen zu verbessern, erarbeitet die Universität
Konzepte der Personalentwicklung inklusive struk-
tureller Maßnahmen (z.B. Entwicklung neuer Ar-
beitsplatzmodelle im Sinne des LGG § 6, 4.). Die
zuständigen Stellen arbeiten dabei insbesondere
auch mit der Gleichstellungsbeauftragten, gegebe-
nenfalls den dezentralen Gleichstellungskommissio-
nen und der zentralen Frauengleichstellungskom-
mission zusammen.

5. Die Universität unterstützt wissenschaftliche
Projekte zur Feststellung mittelbar bestehender
Entgeltdiskriminierungen von Frauen, insbesondere
im Bereich der unteren Vergütungsgruppen, und
setzt sich für den Abbau von Diskriminierungen ein.

6. Die Universität dokumentiert jährlich den Stand
der Gleichstellung im Bereich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Technik und Verwaltung in einer
Lohnsummenstatistik (Vergleich des Durchschnitts
der Gesamtlöhne pro Geschlecht).

7. Die Universität dokumentiert im Sinne einer
gezielten Personalentwicklung jährlich die erfolgten
Höhergruppierungen und Beförderungen von Frauen
und Männern. Wenn der Frauenanteil dabei unter
ihrem Anteil an der vorangehenden Vergütungs-
gruppe liegt, sind Maßnahmen zu  ergreifen, um
den Frauenanteil zu erhöhen.

V. Förderung von Frauenforschung und FrauenstV. Förderung von Frauenforschung und FrauenstV. Förderung von Frauenforschung und FrauenstV. Förderung von Frauenforschung und Frauenstuuuu----
diendiendiendien

1. Alle Fakultäten und Einrichtungen sind aufgefor-
dert, frauenspezifische Fragestellungen in Forschung
und Lehre zu fördern und ein Klima sachlicher Aus-
einandersetzung und offener Diskussion für metho-
dologische und inhaltliche Probleme der Frauenfor-
schung zu schaffen.

2. Die Fakultäten und Einrichtungen sollen prüfen,
ob Fragen der Frauen- und Geschlechterforschung in
die Aufgabenbeschreibung von Stellen im wissen-
schaftlichen Bereich einbezogen werden können,
und dies den Möglichkeiten entsprechend umset-
zen.

3. Frauen- und Geschlechterstudien werden in die
Lehrangebote einbezogen. Lehrveranstaltungen zu
diesen Themen werden auch durch Vergabe von
Lehraufträgen, durch Gastprofessuren und Gastvor-
träge gefördert.

4. Frauenstudien-Initiativen werden unterstützt.

5. Die Universität Bielefeld unterstützt die Frauen-
forschung und den weiteren Ausbau des Netzwerkes
Frauenforschung innerhalb der Universität Bielefeld
durch die Einwerbung von Personal-, Sach- und
Forschungsmitteln.
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6. In der universitären Weiterbildung von Lehrern
und Lehrerinnen soll der aktuelle Stand neuer Be-
rufsfelder und -perspektiven für Frauen berücksich-
tigt werden.

7. Die Universität Bielefeld bemüht sich um die
Durchführung regelmäßiger Untersuchungen zu
speziellen Studienproblemen, Karriereproblemen
und Diskriminierungserfahrungen von Frauen an der
Universität.

VI. Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gVI. Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gVI. Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gVI. Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt geeee----
gen Frauengen Frauengen Frauengen Frauen

1. Die Universität setzt die in der Richtlinie gegen
sexualisierte Diskriminierung und Gewalt genannten
Maßnahmen um.

2. Die Universität führt den begonnenen Kommuni-
kationsprozess zu sexualisierter Diskriminierung
weiter.

3. Die Verwaltung wird in Zusammenarbeit mit
Gleichstellungsbeauftragter und Frauengleichstel-
lungskommission weiterhin die universitären Anla-
gen auf Gefahrenquellen direkter Gewalt gegen
Frauen hin beobachten und ggf. entsprechende
Gegenmaßnahmen  entwickeln. Bezüglich der an
der Universität ausgewiesenen Frauenparkplätze
werden weiterhin temporäre Zufahrtskontrollen
durch den Sicherheitsdienst durchgeführt, zusätzlich
wird nach weiteren Möglichkeiten gesucht, diese
ausschließlich für Frauen zugänglich zu machen.

4. Die Universität Bielefeld bietet Kurse zu Selbst-
verteidigung für Frauen an. Der Hochschulsport
bietet in jedem Semester Frauensportkurse an.

VII. Gleichstellungsbeauftragte und FrauengleicVII. Gleichstellungsbeauftragte und FrauengleicVII. Gleichstellungsbeauftragte und FrauengleicVII. Gleichstellungsbeauftragte und Frauengleichhhh----
stellungskommission, Gleichstellungskommissionenstellungskommission, Gleichstellungskommissionenstellungskommission, Gleichstellungskommissionenstellungskommission, Gleichstellungskommissionen
und Gleicund Gleicund Gleicund Gleichhhhstellungsbeauftragtestellungsbeauftragtestellungsbeauftragtestellungsbeauftragte

1. Gleichstellungsbeauftragte und Frauengleichstel-
lungskommission des Senats

1.1 Gem. § 38 der Grundordnung und § 23, Abs. 1
HG bestellt der Senat im Rahmen der Aufgabe nach
§ 3 Abs. 3 HG eine Beauftragte für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern der Universität
(Gleichstellungsbeauftragte) und bis zu drei Stell-
vertreterinnen in der Weise, dass jede der vier Sta-
tusgruppen gemäß § 9 Abs. 1 GO durch höchstens
je eine Kandidatin vertreten wird. Die Amtszeit der
Gleichstellungsbeauftragten oder stellvertretenden
Gleichstellungsbeauftragten aus der Gruppe der
Studierenden beträgt zwei Jahre, die der aus den
übrigen Statusgruppen vier Jahre. Das Verfahren für
die Nomination der Gleichstellungsbeauftragten
durch alle weiblichen Mitglieder der Universität
Bielefeld regelt die Wahlordnung.

1.2 Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die
Hochschulleitung in der Umsetzung des Gleichstel-
lungsauftrages. Sie wirkt an Regelungen und Maß-

nahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern haben oder haben
können. Dies gilt insbesondere für
- soziale, organisatorische und personelle Maß-

nahmen,
- die Fortentwicklung und Umsetzung des Rah-

menplans zur Gleichstellung von Frauen und
Männern,

- die Aufstellung und Änderung von Gleichstel-
lungsplänen,

- die Einbeziehung geschlechterrelevanter As-
pekte bei der wissenschaftlichen Arbeit, der
Entwicklungsplanung und der leistungsorien-
tierten Mittelvergabe.

1.3 Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftrag-
ten gehören auch die Beratung und Unterstützung
der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung.

1.4 Der Senat wählt auf Vorschlag der Statusgrup-
pen eine Kommission für die Gleichstellung von
Frauen und Männern der Universität (Frauengleich-
stellungskommission), die Aufgaben nach § 38 Abs.
2 der Grundordnung wahrnimmt. Ihr gehören je-
weils drei Mitglieder aus der Gruppe der Professo-
rinnen, der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, der
Mitarbeiterinnen aus Technik und Verwaltung und
aus der der Studentinnen an. Die Gleichstellungsbe-
auftragte ist stimmberechtigte Vorsitzende der
Frauengleichstellungskommission gem. Senatsbe-
schluss vom 26.10.1988.

1.5 Die Frauengleichstellungskommission kann sich
mit allen Angelegenheiten zur Gleichstellung von
Frauen und Männern innerhalb der Universität be-
fassen und zu ihnen Empfehlungen abgeben. Zu
ihren Aufgaben gehört insbesondere:
- die Anregung und Überprüfung geeigneter

Maßnahmen zur Einschränkung und Verhinde-
rung von Benachteiligung und Diskriminierung
von Frauen an der Universität

- die Überprüfung der Einhaltung und der Fort-
schreibung des Rahmenplans, der Gleichstel-
lungspläne der Fakultäten und Einrichtungen
und des Frauenförderplans der Mitarbeiterinnen
in Technik und Verwaltung

- die Mitwirkung an der internen Mittelvergabe
- die Unterstützung der Mitglieder und Angehö-

rigen der Universität bei der Lösung frauenspezi-
fischer und gleichstellungsrelevanter Probleme
innerhalb der Universität.

1.6 Die Frauengleichstellungskommission kann zur
Erfüllung ihrer Aufgaben mit allen Organen, Gre-
mien, Fakultäten und Einrichtungen, den Personal-
räten und dem AStA zusammenarbeiten.

1.7 Die Gleichstellungsbeauftragte ist von den je-
weils zuständigen Stellen der Hochschule in allen
Angelegenheiten zu unterrichten, die  gleichstel-
lungsrelevant sind oder sein können. Sie kann hierzu
an den Sitzungen des Senats, des Rektorats, der
Fakultätskonferenzen, der Berufungskommissionen
und anderer Gremien mit Antrags- und Rederecht
teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu
informieren.
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1.8. Sie ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnah-
men zu unterrichten und anzuhören und kann die-
sen widersprechen.

1.9 Auf Wunsch des Senats oder der Gleichstel-
lungsbeauftragten berichtet diese dem Senat über
ihre aktuelle Tätigkeit mit dem Ziel der kooperati-
ven Weiterentwicklung von Gleichstellungsmaß-
nahmen.

1.10 Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stell-
vertreterinnen sind von ihren sonstigen Dienstauf-
gaben in dem notwendigen Umfang im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen freizustellen.

2. Gleichstellungskommission oder Gleichstellungs-
beauftragte in den Fakultäten und Einrichtungen
und in der Verwaltung

2.1 In den Fakultäten und Einrichtungen werden
Kommissionen für die Gleichstellung von Frauen
und Männern (Gleichstellungskommission) oder
Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen und
Männern (Gleichstellungsbeauftragte) gewählt. Die
Dauer der Amtszeit entspricht derjenigen der Se-
natskommission gemäß 1.4. Die Gleichstellungs-
kommissionen in Fakultäten und wissenschaftlichen
Einrichtungen sollen nach Statusgruppen im Ver-
hältnis 1 : 1 : 1 : 1 besetzt werden.

2.2 Die Gleichstellungskommission oder die Gleich-
stellungsbeauftragten in den Fakultäten und Ein-
richtungen befassen sich mit allen Angelegenheiten
der Gleichstellung von Frauen und Männern inner-
halb ihres jeweiligen Bereichs und geben Stellung-
nahmen gegenüber ihrer Fakultät oder Einrichtung
ab; sie befassen sich insbesondere mit
- der Überprüfung der Einhaltung der Gleichstel-

lungspläne ihrer Fakultät
- der Anregung und Überprüfung geeigneter

Maßnahmen zur Einschränkung und Verhinde-
rung von Benachteiligungen und Diskriminierun-
gen der Frauen ihres Bereichs

- der Unterstützung der Mitglieder und Angehö-
rigen ihres Bereichs bei der Lösung frauenspezifi-
scher und gleichstellungsrelevanter Probleme in
der Fakultät und

- der Mitwirkung an der Mittelvergabe auf Fa-
kultätsebene.

2.3 Die Gleichstellungskommission oder –beauf-
tragte der Fakultät ist von den jeweils zuständigen
Stellen der Fakultät oder Einrichtung oder der Ver-
waltung in allen Angelegenheiten zu unterrichten,
die die Gleichstellung von Frauen und Männern in
ihrem jeweiligen Bereich berühren oder berühren
könnten. Die Informations- und Beteiligungspflicht
der zentralen Gleichstellungsbeauftragten bleibt
davon unberührt.

2.4 Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität
kann ihre Rechte bei der Beteiligung an Berufungs-
verfahren, an anderen Personalangelegenheiten und
bei sonstigen sozialen und organisatorischen Maß-
nahmen durch die Gleichstellungsbeauftragte oder
ein Mitglied der Gleichstellungskommission der
Fakultäten oder Einrichtungen widerruflich wahr-

nehmen lassen. Die Gleichstellungskommission oder
die Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät infor-
miert die Gleichstellungsbeauftragte der Universität
regelmäßig.

VIII. GleichstellungspläneVIII. GleichstellungspläneVIII. GleichstellungspläneVIII. Gleichstellungspläne

1. Dieser Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen
und Männern wird durch Gleichstellungspläne der
Fakultäten und Einrichtungen für ihren jeweiligen
Bereich sowie für alle Mitarbeiterinnen in Technik
und Verwaltung ergänzt und konkretisiert.

2. Als Grundlage der bereichsbezogenen Gleich-
stellungspläne dienen eine Bestandsaufnahme und -
analyse der Beschäftigtenstruktur der jeweiligen
Bereiche sowie eine Prognose der zu besetzenden
Stellen und der möglichen Beförderungen und Hö-
hergruppierungen. Im Rahmen der Bestandsanalyse
ist auch ein Abgleich der bisherigen Zielvorgaben
mit dem Erreichen bzw. Nichterreichen der Ziele
und den eingesetzten Maßnahmen vorzunehmen.

3. Zu erarbeiten und in dem Gleichstellungsplan für
jeweils 3 Jahre festzuschreiben sind verbindliche
Zielvorgaben und geeignete Maßnahmen zur Ziel-
erreichung.

4. Die Gleichstellungspläne sind der gemäß § 38
Abs. 2 GO zuständigen Frauengleichstellungskom-
mission vor Verabschiedung zur Stellungnahme
vorzulegen. In der Mitte der Laufzeit berichtet die
Dekanin/der Dekan der Frauengleichstellungskom-
mission über die Umsetzung der Pläne.

5. Die Gleichstellungspläne sind den Beschäftigten
in geeigneter Weise zugänglich zu machen.

6. Das Rektorat befasst sich jährlich mit dem Stand
der Gleichstellung (u.a. Frauenanteil beim Personal,
bei den eingegangenen Bewerbungen, bei der Be-
setzung von Stellen sowie dem Frauenanteil an
Studienabschlüssen, Promotionen und Habilitatio-
nen). Ferner berichten die Fakultäten, Einrichtungen
und die zentrale Verwaltung regelmäßig über die
Maßnahmen zur Gleichstellung. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte erhält die Statistiken und Berichte
zur Kenntnis.

7. Das Rektorat legt dem Senat alle drei Jahre einen
Bericht zur Gleichstellung von Frauen und Männern
vor.

IX. Evaluation und AnreizsystemeIX. Evaluation und AnreizsystemeIX. Evaluation und AnreizsystemeIX. Evaluation und Anreizsysteme

1. Fakultäten oder Einrichtungen werden auch da-
nach bewertet, in welcher Weise sie die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern realisieren. Bei Eva-
luationsverfahren von Fakultäten und Einrichtungen
(z.B. Lehrberichte, Entwicklungsgespräche, externe
und interne Evaluation, Neu- und Zwischenbe-
trachtungen von zentralen Einrichtungen) sollen
Daten geschlechtsspezifisch differenziert aufge-
nommen werden. Sofern die Studien- und Arbeits-
situation evaluiert wird, soll eine geschlechtsspezifi-
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sche Betrachtung erfolgen, die alle Statusgruppen
einbezieht. Gleichstellungsmaßnahmen sollen im
Rahmen dieser Verfahren ebenfalls evaluiert wer-
den.

2. Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität
und die Gleichstellungskommissionen oder –beauf-
tragten der jeweiligen Fakultäten und Einrichtungen
werden an Evaluationsverfahren  beteiligt.

3. Die Universität Bielefeld integriert Erfolge der
Gleichstellung in die Parameter der internen Finanz-
verteilung.

X. Beteiligung von Frauen an der SelbstverwaltungX. Beteiligung von Frauen an der SelbstverwaltungX. Beteiligung von Frauen an der SelbstverwaltungX. Beteiligung von Frauen an der Selbstverwaltung

Um eine Gleichverteilung von Einfluss, Status und
Mitbestimmung von Frauen und Männern in den
universitären Selbstverwaltungsgremien zu errei-
chen, sollen Kommissionen und sonstige Gremien
geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei der Auf-
stellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgre-
mien und -organe soll auf die paritätische Reprä-
sentanz beider Geschlechter geachtet werden.

XI. Veröffentlichung und FortschreibungXI. Veröffentlichung und FortschreibungXI. Veröffentlichung und FortschreibungXI. Veröffentlichung und Fortschreibung

Dieser Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen
und Männern wird im Verkündungsblatt der Univer-
sität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - be-
kannt gegeben und auf der Homepage der Univer-
sität deutlich sichtbar gemacht. Er wird regelmäßig
vom Rektorat auf seine Wirksamkeit überprüft,
gegebenenfalls ergänzt und nach Ablauf von drei
Jahren entsprechend vom Senat fortgeschrieben.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats
der Universität Bielefeld vom 31. Januar 2007.

Bielefeld, den 15. März 2007

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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